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RS OGH 1992/7/2 15Os16/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1992

Norm

StGB §156

Rechtssatz

Eine (zumindest versuchte) Vermögensverringerung setzt begri4snotwendig das Vorhandensein eines zum Nachteil

zumindest eines der Gläubiger verringerbaren Vermögens zum Tatzeitpunkt oder einer (vom Tätervorsatz umfaßten)

Erwartung eines entsprechenden Vermögenszuwachses in absehbarer Zeit voraus.
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